
Ausfertigung

Landgericht Berlin
Im Namen, des Volkes

urteil
Geschäftsnummer: 10 020/11 ' verkündet am : 08.12.20,11

Hessler
Justizsekretärin

In dem Rechtsstreit

Klägers,
- Prozessbevollmächtlqte:
Rechtsanwälte Kälberet & Tittel,
Knesebeckstraße 59 - 61; 10719 Berlin,-

g',eg"e I')

dleCornrnerzbank AG, ,
vertreten d.d. Vorstand (namentlich nicht, bekannt),
'd. vertreten d.d, Vorstandsmltql. MartlnBlesslnq, "
Frank Annuschett. Markus Beumer.Dr, Achim Kassow
JochenKlögès.Míchael Reuther.Dr, Stefa,n ~ch'l)1ittmann,
Ulrich Sieber, Dr. Erle Strutz und Martin Zlelke,
Kaiserplatz,60311 Frankfurt am Main,

Beklagte, ,

hat dieZivilkammer 1.0des Landgerichts Berlin lnBerün-Chartottenburq, Tegeler Weg 17-21,
. . ~ ...

10589 Berlin, 'auf die 'mündliche Verhandlung våm 13.10.2011 durch den Richter Christ als,
lo e ~ •

--Einzelrichter

für Recht'erkan'nt: , ..
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1. Die Beklflgte wlrdverurteílt, anden Kläger EUR 2.355,77 nebst ,Zinsen In Höhe von 5

Prozentpunkten über dem Basiszins seit dem15.02.2011 zu zahlen.

, ,

2. Es wird festçestellt, dass die Beklagte verpñlchtetlst, 'den Kläger von allen, steuerlichen,

, .' und wirtschaftlichen Nachteilen freizustellen, die mittelbaroder unmittelbar aus der jeweils.

von dem Klägergezeich"fleten 'Beteiligung an der MHF" Erste Academy FiI~ Gmb~ & Co.
- '-

Beteiligungs ,KG" M.ünchenim Nennwert yon EU,R 25.000,- resultieren und die ohne

Zeichnung dteser Betetllqung nicht eingetreten wären.'

, ,

3. Die Verurteilung gem~ß .den Anträge' zu ~1,:-2e~~lg~,:Zug, um Zug gegen die Abgabè efnes
- - ... :.";- .', - ...

, Angebots dem Kläger .'gegenüber der Beklaqten àutûbertraqunq .der jeweils von', dem'

Klägergezeichneten Beteiligungan der MHF. ErsteAcade,my Film GmbH & Co'.

Beteiligungs KG, München im .Nennwert von EUR ,,25.000,- sowie, Abtretung aller Rechte
- .... .' .

aus dieserBetelllqunq 'andle Beklagte.

4. Es wird festqestellt; dass. sich, die Beklagte mit, der ,Annahme des Angebots auf

Übe.rtragung der [ewells von dem Kläger gez~ichnetèn Beteiligungan der MHF Erste
. '

Academy i=ilm GmbH & Co. Beteiligungs KG,· f\IIünchen im Nennwertvon EUR 25.000,-

sowie der Annahme der Abtretung der RechtsausdieserBeteiligung ihVerzug befindet

5. Die Beklaqtewlrd verurt~i1t, an den Kläger weitere EUR :2.~46,18 nebst Zinsen in Höhe

von5 Prozentpunkten' über dem Basiszins seit dem' 15.02.'2'011: zu' zahlen.
-Ó, \ ' , , ' •

'5. Es wird festgestellt, dassdie Beklagte verpflichtetIst, den Kläger vonallen steuerlichen

und wirtschaftlichen Nachteilen freizustellÊm,die mittelbar oder' unmittelbar aus der jeweils

. von dem Kläger gezeichneten Beteiligung ander MHF Zwieite Academy Film GmbH & Co.
. . . .

, Beteiligungs 'KG, München ·im Nennwert ..von EUR25.000,- resultieren und die ohne

Zeíchnunq dieser Beteiligùng nicht eingetreten wären.

7. Die Verurtellunq ,g~mäß den Anträge zu 5-5 erfolgt ,,~ug um Zug gegendie Abgabeeines

Angebots dem' Kläger gegenüberder Beklaqten auf Übertragunq der jeweils von dem

Kläger ge~eic~neten, Beteiligung' an der MHF Erste Academy Film GmbH & co:
Beteiligungs KG, München im Nennwert von EUR25~000,:'sowie Abtretung aller Rechte.

aus dieser ,Beteiligung .an die Beklaqte:
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8. Es wird festgestellt, dass sich 'die Beklagte .mlt der Annahme des .Angebots auf .
, ,

, , Übertragung der jeweils von dem Kläger gezejchneten Beteiligung an der MHF Zweite ,

Academy Film GmbH & Co.. Beteiligungs KG, München im Nennwert von EUR 25.000,-
l

sowie' der Annahme der Abtretung der Rechts aus,dieser Beteilig~ng ln Verzug befindet. ,

9. Imübrlqen wird die Klage abgewiesen.

1O. Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 60,% und die 'Beklagte zu 40 %.

11. 'Das' Urteil ist vorläuñq vollstreckbar, für den Kläger jedoch gegen .Sicherhei~s,leistung in

Höhevon 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Dem 'Kläger wird nachgelassen

die Vollstreckung gegen Sich~rh'eitsleistung in Höhe von 120 %de~ aufgrund des Urteils

vollstreckbaren Betrages abwenden, sofern nicht die Beklagte Sicherheit in Höhe von 120

,~, des jeweils vollstreckbaren Betrages leistet.

T at be s t a n d:

" .

Der Kläger nimmt die Beklagte auf ~chadenser~atz aufqrund Falschberatunq im Zusammenhang

, mit, der Zeichnung von Anteilen an zwei von der Beklagten konzipierten und vertriebenen
, .

Filmfonds in ~n~p~uch.

bie Beklagte hat im' Jahr 2001 den Filmfonds "MHF Erste Academy F'~lm& Co. Beteiligungs KG"

(im Folgenden "Academy 1") .und im' Jahr 2002 den" "MHF Z~ei~e Academy Film & Co.

Beteiligungs KG" (im Folgenden "Academy 2") initiiert.

Der Kläger hat über die Beklagte mit Beitríttserklärunq vom 12.10.2001 (Anlage K 1a) ,eine

Beteiligung am Filmfond "Academy 1" in Höhe von EUR25.000,,- zuzüglich eines Àgio in Höhe vari

EUR 1250,- und durch BeitriUserklärung vom29.11 ,2002 (Anlage ~ 1b) eine Beteiligung am
, ' ,

Filmfond "Academy 2"in Höhe von weiteren EUR 25.000,- zuzüqlich eines ~gio in Höhe von EUR '

1250,~ ,gezeichnet. 'In', dem Beitrittsformular vom 12.10.2001 ',ist Frau, Si und 'in dem
"

Beitrittsformular 'vom 29.11.2002 FrauSaxl 'als,Ansprechpartner bezeichnet. Bezüglich, des
. ,

genauen Inhalts det Zeichnungserklärungen wird aufdie Anlagen K 1a und K1b verwiesen ..

In der Folgezeit hat der Kíäger hínsíchtllch des Fonds .Academy 1" Rückflüsse 'in Höhe von

insgesamt 95,5769 %. und hinsichtlichdes FondsAcademy '2" Rückftüsse ih Höhe von insgesamt

'94,81153 %, des Nominalbetrages erhalten. Er verlangt mit 'der - derBeklaqten am 15.02.20'11
. . . .

zugestellten Klage - von der Beklagten die Erstattung des Kapitalverlustes in Höhe der Differenz

zum jeweiligen Zeichnungsbetragessowie des' Agios alsBchadensersatz. Ferner rnacht er

gegenüber' der Bekíaqten entgangene Wiederaniagezins'en in Höhe von4 % des jeweils
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, '.

·angelegten Nomínalkapítals für den Zeltraum 'von 2Q02bis 20,07 (hinsichtlich 'des .Academy 1,"),

und für d~nZ~itraum 2003 bls '2009 (hinsichtlich' des .Acadernyz") als Zinsschaden geltend.

'Hinsichtlich der Beteiligung am .Academy 1" macht der'Kläger folgende Poaltlcnen

Kapitalverlust in Höhè von 4,4231% aus EUR 25.00~,~ ~zgIEUR Agio ¡Hv EUR 1250,-EUR 2.~5~,77

, Zinssechden 4 % p.a. aus' EUR 26.250,- für 6 Jahre (2~02 - 2007) , EU~6.300,~

Gesamt: EUR 8.655,77

undhinsichtlichder Beteiligung am .Acaderny 2" folgende .Po~Jti.onen:

, '

Kapítalverlust lnHöhe von 5 1847 % aus EUR 25 ..000,- zzgl EUR Agio iHv EU~ 1250,- EUR 2.5546,18
. .

Zinssachden 4 % p.a. aus EUR.26.250,~für 7 J~hre·.(2003 -,ein~chließIi~h. :2009) EUR 7.350,-

Gesamt: EU.R ~.896,18

als Schadensersatz' geltend

Gegenstand der Fonds, deren Initiator und Herausgeber cleBeklaqte war, wár dieProduktidn von'
ÍÅ ..'

Filmen, vor allem in. den US~. Die Fonds arbeiteten hierzu als Produktlons- undVertriebspartner

in den USA mitdem Unternehmen "Franchise Picture"zusammen.

Franchise Pictur~s war, gemäß dem Fondskonzept insbesondere für. den Weltvertrieb der Filme

als .Independent Stùdia" verantwortlich. Hierzu e~~~al~en die Fo_ndsprospekte, bezüglich .deren

.weiterenlnhalts auf die Anlagen 8 2 bzw, K 13 Bezug gènommen wird, auf den Seiten 9 bzw, 12
" ,

der Prospekte tolçende Ausführungen;

"Der Fond hat Frenonise Ptciures ~nter anderem deshalb, als Lizenznehmer ausgewäl)lt,da

Franchise Ober' vertragliche Beziehungen zu :einzelnen 'der _Major, Studios vettûç: O/ese

Verlragsbeziehungen stellen sicher, dess Franchise Pictures Filme in Nordamerika durch ein

Major'Studio vermarkten kann. Dies hat den Vorteil, dess der Fonds seine Filme dúrcnetn Major
- : ~ I ~, • ." • .. _. _

Studioals Unættizenmebmer in Nordamerika verwetten la~sen «enn.

(...)
Da der wirts:chaftliche Erfolg_eines Plimes nicn; vorhersehbar ist, sondetri auf Grund einervietzeht
von 'Annahmen geschätzt werden "känn, wird,' der 'Fonds an. Franchise, eine '·weltweite

Verwertungslizenz tûr den Film nur gegen das 'Versprechen einer Garantiezahlung geben, die

sogenannte Mindestgara ntie. Die Mindøstgaral}tie für alle vom Fonds produzierten Filme weräen
- ' . (. ..

zum 31.12.2009"in Höhe des Geeemtinvestiùonsvoïumene 'des Fohds'ge~ahlt weräen: Damit soll
. . . . .

erreicht weräen, dà~s eucn bet einem Mis$erfolg der Filme der Fonds seine in aie Filmproduktion

investierten 'Mittefzurückerhä/t ( ...~'..)" .'."

Auf Seiten ,16 bzw. 19 der Prospekte wird wie' folgt weiter ausgeführt:
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Lizenzvettrëçe, .Mindestgaråntien, 'Veräußerung derFilmrech_te

Der Fond wird = jed~n von ihm zu produzierenden. Film ·einen Lizenzvertrag miteiner

Tach tergesellscha ñ. yon Prenenise Pictures (naqhfolgend "Lizenznehmer" genannt) abschließen.
; -', . . . '. " . . .

(...ïPrencñise Pictúres ist ebenfalls Vertragspartner und tritt bestimmten Verpflichtungen. der

Lizenznehmer unter den Lizenzverträgen bei, insbesondereder Verpflichtung zur Zahlung der

Mindes_tgarantienund der Verpflichtung, die Filme in Nordameri~a.durch ein Major Studio

verwetten zu lassen."

. .

Bereits am 21.12.2000brachte die lntertainment AG eine Pressemitteilung heraus, In .welcher sie

. darüber ínformlerte.jíass die Intertainmerit Licenslnq GmbH, eine Tochter derdamals am Neuen
.• . • ¡.." . .' •

Markt ·no~ie.rt~n lntertainment AG, am 21.12.2000 in den ~SA -vor dem District Court in Los
- .

, Angeles .Klage u.a .. gegen die Franchise Pictures LLC, FranchísePlctures lnc., deren Chairman

und 'CEQ Elie Samaha undderen Präsident 'un-d-COOA'ndrew :st~ven's erhoben hatte.' Die'

lntertalnrnent Licensing, GmbH warf. den darin Beklagt~n organisierten Betrug auf: Grund
.> •

überhöhter Budgets der von Francnlse Pictures produzierten Filme vor und legte. dar, dås dadurch
• _ - _.. • '¥' ,,' F .: • ..:" ~ • ~ • • _ • _ ~ _ • _

.ein Sch'aden von mindestens 75 Mio. U~-Doller zugefügt worden 'sei, welchen sie einklaqte.

Letztlichwurde die' Franchise Pictures hierauf am '19.08.2004. verurteilt, an' die lntertainment

.,' Licensing 'GmbH .121,7 Mio. ,~~-Doller, zu zahlen, worauf Franchise Pictures am 20.08.2004

Konkurs anmeldete.

Die streltqeqenständllche Fondsprospekte. deren ··Übergabe .zwlschen den Parteien. streitig ist,

enthalten: hierzu auf den S.eiten. 11 ,f (Pr.Qspekts des .Academy 1") bzw. den Seiten 14 f

(Prospekts d~s "Academy 2·")·folge~de Angaben:

"Prencnise ·pictures. hat -În der Vergang~nheit· eigene Filmproduktionen (zum Teil)durch
. . -

Lizenznenmer finanzieren lassen, insbesondere durcheinen deutschen, Lizenzht1ndler, der am

Neuen Markt der Frankfu,!er Wertpapif:Jrbörsf! notiert ist. Il? der Pressewurde verschiedentlich

,·darûber' berichtet, dass dieser Lizenihändler Franchise Pietutes wegen angeblich uberhöhter

Produktionskosten-Budgets'verklagt hat (z.B. in der Frankfurter Allgemeinen Zeítung vomtnMei

2002, Seite 2B).'~,

.Weitere Ausführungen zu der gegen FranchisePicíures in den USA anhänglqen Klage werden

nicht gemacht. Die K.läg,er ist hlerüberauch unstreítlq nicht weiter durch die Beklaqteinformierte

worden.

Der 'Kläger, behauptet, dass ihm die Mitårbeit.~rin 'der Beklaqten, Frau Si .aus . dem

Fihanzcenter Tegel im Oktober 2001 die sichere steuersparende .Filmfondsbeteil.igung A~ademy 1
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. ' .

telefonisch anqebotenhabe. Frau Si habe im ,1,00,%Sicherheit gara,ntiert-und mitgeteilt,'dass

die Fondsbeteiliqunq steuerfleh absetzbar sei, was, durch, die .Commerzbank geprüft und vonder

Finanzverwaltung ,bestätigt worden sel. Zudem habe sie ihm erklärt.ioass es' sich um ~inen

, GaranÚéfonds. handele, d.h: die Cornrnerzbank garantiere den Anlegen, dass das eingesetzte .

Kapital zu 100 % wieder,zu.rückgezahlt werde. Es seien Renditen von .bis zu 10 % zuerwarten.

Der Langprospekt sei nochim Druck und solre spater verschickt werden. Kurz darauf habe er den

Zelóhnunqsscheln voracsqefüllt per Post erhalten, den er dann untersehrleben und ausgefülltin
. '

den Briefkasten der Cornmerzbank in d'er Müllerstraße geworfen habe.

,Iryl Herbst 2002 habe, ihnFrau ,~a 'die sich bel 'ihm' als Nachfolçerín von' Frau Si
. ,

vorgestellt habe, angerufen und Hirn unter den Hinweladass ',erdoch' sehen im letzten Jahr den

"Academy 1· erfolgreich gezeichnet habe, den "Academy 2" angeboten. Dieser weíse dasselbe

Konzept - tOO%ige Sicherheit durch eine Commerzbankgarantie, steuerñcheAbsetzbarkelt >- aut, .
, .

, wie,' der "Academy 1".N~chdem ihn Frau .Sa überzeugt. hatte, habe sle ihm einen
. ~. '. -

v_orgefertigten Zeichnungs-schein übersandí.den erunterschríeben und in der Commerzbankñllale
. . . - . .

. ~ . ~ ~
itnder Müllerstraße abgegeben habe.

. . .

Der Kläger ist der Ansicht, dass eine fehlerhafte Ànlageberatung der Beklagten vorliege, da sie ihn

.unter anderem über die gegen'Franch¡'se Pictures anhängige, für diese existenzbedrohende Klage
. ,

detaillierter hätte aufklären müssen. .

. Er behauptet, dass er die Fonds bei richtiger Aufklärung nicht gezeichnet hätte, sondern die

Geldér sonst festverzinslich angelegt hatte und bei einer Laufzeit bis 2011 mindestens eine
_' ,

Rendite von 4 % erzielen hätte können ..

Da er sich im Juli2002 ein Wohnhaus gekauft und dafür einen Kreditmit einem Zinssatz von S.S.

% p.a, aufçenornmen hat hätte er dasin die Fonds tnvestíerte Geld fürdas Darlehen einsetzen'

können und hätte so Beíträqe von 5,~ % p.a. ',g~sp~rt..

'De'r Klägèr beantragt,

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläg~r EUR .a'.655;77 zuzüglich Zinsen. ~us

EUR' 2.355,77 in Höhevon 4 % ab dem 01.0~ .aooa bis Rechtshänqíqkelt zuzüqllch Zinsen

aus EUR8.6SS,77 in Höhe von ·SProzentpunkten über dein Basiszins ab Rechtshängigkeit

zu zahlen,

.. . . ~
2,. Es wird festgestellt, dass dle Beklagte verpflichtet ist, den Kläger von allen steuerlich~n

und wirtschaftlichen Nachteilen freizustellen, die mittelbar oder unmittelbar" aus der jeweils

von dem Kläger gezeichneten Beteiligung an der MHF Erste Academy Film GmbH & Co.
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Beteiligungs ,KG, München im Nennwert von EUR 25.000,- resultieren und die ohne

Zeichnung dieser B~t.eiligung nicht eingetreten wären ..

3. ' DieVerurteilunq 'gemäß denAnträge zu1-2 erfolgt Zug ~m Zug gegen die Abgabe elnes

Angebots dem' Kläger gegenüber der Beklagten auf übertragLJng der -jeweils von, dem

.Kläqer gezeichnetenBeteiligung an der MH'F Erste 'Academy _FUm ,G.mbH & Co. '

Beteiligungs KG, Münchenim Nennwert von EU,R 25.000,- sowie Abtretung aller Rèchte

aus dieserBeteiligung ah dle Beklagte.

4. Es wird festgestellt, dasssich die Beklagte mit der Annahme des Angebots auf '

Übertragung der jeweils von dem Kläger gezeichneten Betelllqunq an. der MHF Erste

Academy Film GmbH & -ce. Beteiligungs KG, Müncheh im Nennwert von EUR 25.000,-
(JI • - -' ....... ... •

sowie der Annahme der Abtretung der Rechts aus dieser B~teillgUng.in vèrzug befindet.

" ,

5. Die 'Beklagte wird verurteilt, an den Klager, weitere EUR 9.896,18 zuzüglich Zinsen. aus,

EUR 2.546,18in Höhe von 4 % seit dem 01.01.2010 bis Rechtshängigkeit' zuzüglich

Zinsen aus EUR' 9.896,18 ab Rechtshänqíçkelt in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem

Basiszins ab Rechtshänqlqkelt zu zahlen.

6. Es. wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Kläger' von allen steuerllchen
, ' .

und wirtschaftlichenNachteilen freizusteHen, die mittelbar oder unmittelbar aus der jèweils

von dem Klä'ger gezeichnetenBeteiligung ander MHF Zwlelte Academy Film G.mbH & Co.
. .'

BeteiligUngs KG, München im Nennwert von, EUR 25.000,- resultieren und die ohne

Zeichnung,dieser Betellíqunqnicht eingetreten wären.

. .

7. DleVerurtellung gemäß 'den Anträge zu ?-6' erfolgt Zugum Zug gegen die Abqabe eines

Angebots dem Kläger g~g~nüber der Beklagten auf Übertragung der jeweils von dem
.. . . : '" ;" . '. " '. , ~

Kläger gezeichneten _Beteiligung an der MHF Erste Academy Film GmbH., & Co.

Beteiligungs KG, München im Nennwert von EUR ,25.000,- sowie Abtretung aller Rechte
. " - -_...¡

aus dieser Beteillqunqandíe Beklagte.

8. Es wird festgestellt, dass steh diè Beklagte mit der \Annahme des Angebots auf

übertragung der jeweils von dem Kläger gezeichneten Beteiligung an der MHF Zweite
. ,

Academy Film GmbH & -Co. Beteiligungs KG, München Im Nennwert von ,'EUR 25.000~- .
I '" •

sówie der Annahme der Abtretung der Rechts aus dieser Betßiligung in Verzug befindet, '
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. Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte bestreitet die Beratungsgespräche vor ~eichnung der Fondsbeteillqunqen. Frau

Si kenne den Kläger nichtund können sich nicht daran erinnern jemals mit dem Klåger

telefoni~rt zu haben. S:ie habe. den Kläger nie ge~~rochen, ge~?~weige denn beraten. Auch Frau

Sa örine sich nicht. an ein 'Gespräch .mit dem Kläg_ererinnern. Auch s.ie kenne den Kläger-
- - - . ~ .. . .. . '" -

nicht, und habe ihn, nicht beraten, Gerade inden Fällen wenn ein Kunde "eine Beteil-igungohne
, ""

vorherige Beteiligung zeichne und es' deshalb an einem ein- Kundenbetreuer fehle, werde eine
. . _" - -'

Mitarbeiterin'- als, zukünftige. Ansprechpartner für .den Kunden im K9pf des Zeichnungsschein
. - . :,-

eingetragen.
- .. .

Dle Beklagte ist der Ansicht,' Øer Prospekt habe auf die Risiken im Zusammenhanq mit Franchise'. '

Pictures ausreichend hinqewiesen.

E n t s ~ h e i d !-I n g sg r ü n d e:

.- .'

Die zulässige Klage ist aus' dem' a'us dem Tenor ersichtlichen 'Umfang begründet, im übrigen

unbegründet. .

I. Die Beklagte haftet dem Kläger gemäß § 280 Abs. 1 BGBin Verbindung mit den mit diesem

gesc~lossenen Beratungsverträge im Zusammenhang mit der Zeichnung der Anlaqe auf

Schadensersatz.

1. Zwischen dem Kläger und dem Beklagten sind im Zusammenhang mit der Zeichnung der

Anteileder streitqeqenständlichen Fonds ~ zumindest stlñscbwelqend -Beratung~verträge

zustande gekommen.

Ein Beratungsvertrag kommt zumindest konkludent zustande. wenn einem Anleger Auskünfte
-

oder Ratschläge erteilt, werden, die - für den Berater erkennbar - von. erheblícher Bedeutunç

für den Empfänger im Hinblick auf seine Anleqeentscheldunq sind. Die Tatsache, dass ein

Beratunqsqespräch stattfindet, führt stets zur Annahme" dass ein.' Beratungsvertrag

abgeschlossen wurd~.· Dabei ist es unerheblich, ob die lnltlatlve für das Gespräch vorn dem

Kunden oder dem Bankmitarbeiter ausgeht Lind ob zwischen 'der Bank und dem Anleger

bereits vertragliche Beziehungen bestehen (BGH, WM 1987,495 ff; OlG Frankturt, ZIP 1998,

,1.713).
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Unstre.itig erwarb der Kläger die. "strei~gegenstähdliéhe Beteilig.ungen· durch die

Beltríttserklärunqen vom 12.01.2001 bzw, ..29.11.2002 ÜberdieBeklagte.

, . Zwar Ist die Annahme eínes Beratunqsvertraq dann zuverneinen sein, wenn der Anleqervon
. ,.,:. - :~ .: ~ . . ," -. ... ,. - .

. sich ausan die Bankherantritt und elnbestimmtes Arnageprodukt wünscht und .damlt zum
. ,

Ausdruck bringt, dass er gerade kelne Beratunq wünscht. Dies hat dle Beklagte jedoch nicht
• t • _'. -. • I

vorpetragen.
, .

Dér Kläger hat dagegen· Umstände geschildert, die jeweils das Zustandekommeneines

Bèratunqsvertraqes mit derBeklaqten ~begründen. SO.' hat e~ vorçetraqen, dass er' von
. .

Mitarbèiterinnen der Beklagten angerufen wurde, .die ihm den jeweiligen Fonds. vorqestellt

haben· und diè Vorzüge der Fonds erklärt haben: Nach dem klägerischen Vortraq haben die
.. _'. ... . : .

. .

Mitarbeiterinnen der Beklagten dem .Kläger Auskünfteerteilt, die für diesen erkennbar von
. -. ~

, erheblicher Bedeutunqwaren unddle.dleserzur Grundlage setner Entscheidunq gemacht hat.

Angesichts diesessubstantiierten .Vórtragszum Erwerb der streitgegenständlichen .

Beteiligungen aut Grund einer Beratunq durch die Mitarbeiterinnen der Beklagten undder

unstreitigen Tätigkeit der Mitarbeiterinnen für die Beklagte, reicht das einfache Bestreiten der

Beklagten der Beratunqssituatlonen, ohne die konkrete Angabewie es alternativzu der
- .. _-

Zeichnungder Pondsbeteíllqunqenqekommen ist, nichtaus .." -,

Das Bestreiten der durchden Kläger im einzelnen qeschílderten Beratungsgespräche durch
. .

die Behauptung die von ihm benannten Mitar~eiterinnen würden den. Kläger nicht kennen und

sich' auch nicht aneine Telefonat mit ihm erinnern und hätten ihn nicht beraten, stellt sich als

einfaches Bestreiten dar, da die Beklagte hierdurch im Ergebnislediglich den Vortrag des

Klägers neqlert. Aus § 138Abs.2 und 3 Z~O kann sich èrgeben, dass einfaches Betreiten
-. - - .

nicht ausreícht.sondem substantiiertes Bestreíten, d.h, miteiner konkreten Gegendarstellung

versehen, "erforderlich ist.· Eine solche Verpflichtung besteht dann',' wenn die' bestreitende

Partei alle Wesentlich Tatsachen kennt-oder zumindest kennen kann und es ihr zurnutbar ist,

nähre Angaben zu maehen. Davon ist auszugehen, wenn die behaupteten Vorgan'ge sich im-

Wahrnehmungsbereich desBestreitendenabqesplelt haben (ZöUer, 26. Auflage 2007, § 138 .
. .. .

ZPO,; .Rn. 10a; Mueielak, 8. Auflage. 2011, .§ 1'38 ZpO, Ri'). ·10,"BGHZ 1'00, 190, (196)). Dabei

, werden Vorgänge im eigenen. Geschäfts- oder .verantwortungsbereích ~igene.n

Wahrnehmungen gleichgestellt. "

So .ist es auch vorliegend. Da es unstreitig ist, dass der Kläger die Beteiligungen über die.
. . " -.

Beklagte gezeichnet .hat und die Umstände .der . Vertragsanbahnung somit in, den

Wahrnehmungsbereich der Beklaqten Jallen, ist ihr zuzumuten .nähere. Angaben zUfTl

Z~ichn~ng zu maehen und -",substantliert darzuleqeri, wie es'. zur Zelchnunq der,

·Fondsbeteiligungen gekommen ist. .Ein einfaches Bestreiten. ist vor diesem Hintergrund nicht

ausreichend.
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..Nachalledem war- aufgrund der Unerheblichkeit .des Bestreltens .....voneinem unstreitigen.
. ." ~ .

Vortraq zur Beratunqdurch die Beklagte auszuqehen,

2. 'Di~ Beklagte hat vorliegend die ihr oblleqenden Beratungspflichten verletzt, indem sie nicht
_ , ,

hinreichendauf den auf den zum Zeltponkt cesBeratunqszeítpunkt anhänqíqen Prozess

g~gen dle Franchise Pictures hinqewiesen hat.Dabei kann es vorlíeqend dahinstehen.iob ím
( , '. '

,- Rahmen der Zeichnung der Beteiligungen durch den Kläqer dle Fondsprospekte übergeben,

wurde, Unstreltlg wurden 'weitergehende Hinweise zur Situation der Franchlse Plctureeale lrn

Prospekt enthalten durch die Beklaqten bzw. deren Mitarbeiter nicht erteilt.· Die 1mProspekt
, "

enthaltenenAngaben sind jedochunzureichend und' darnit lm Ergebnis falsch, da sie dem

Erwerber der Beteiligung kein ausreichend klares Bild über die sehen .zurn Beratunqszeltpunkt
.r

kriti~ch zu betrachtende Lageder Franchise Picturesals wesentlichern Vertraqspartner und

.Garantieqeber des Fondsboten-Zwar weisen die Prospekte darauf hin, dass .eine Klage

gegen Franchise Pictures erhobenworden sei. Dass es sich allerdings um einè Klagein Höhe

von mindestens 75 Mio. .US-Dollar· handelte; verschwelqen die Prospekte. Ebenso

verschweigen diese, dass der Klage der Vorwurfdes orqanislerten Bettugesdurch Franchise
, '

Plctures zú Grundelag. Zwar ist insoweit ,von überhöhten Produktlonèkosten-Budqete die
. ... ". - ~

Rede. Nicht jede Produktionskostenbudg~tüberhöhung beruht jedoch auforganisiertem Betrug.
, ,

. und nicht jede diesbezügliche Klage auf dem Vorwurf vorsätzlichen deliktischen Verhaltens.

Auchrnacht ,es füreinenAnleqer einen erhe-blichen Unterschied" zu ,~issen, ob gegen den

Hauptgeschäftspartner , des -, Fonds, tn den USA eme Klage wegen
, ,

Produktionskostenbudgetüb,erhöhung oder wegen - damals anqebllcher - vorsätzlicher
- ,

betrügenscher Büdgetüberhöhunganh~ngig 'ist, da die Seríosttät yon Franchise Pictures_ als'

Hauptvertrieb und ,Garantiegeber. .des Fonds" für -die - Bewertung der mit dem Fonds
, '

verbunoenen Rislken schon _objektiv 'eine 'entscheidende Rolle spielt. Ferner war der Anleger

anqesichts der vorliegend existenzbedrohenden - und ex post auch exlstenzvernlchtenden -

Höhe der Klage' gegen Franchise Pi.ctures auch über .die Höhe, der Klage -aufzuklären, da nur

diese' den Anleger hinreichend. darüber intormieren konnte, wledas Risiko, des Ausfalls des

Garantleqebersirn vorliegenden FalÍ einzustufen war. Übe! aH dies. konntedie Beklagte 'auch

, nicht dUrch Verweis 'aUfeinen Artikel in der FAZ hinreichend aufklären. Derart gewichtigen

. Umstände wie die· erheblich in Zweifelgezogene Sériosität. und Bonität des Garantiegebers
... .' - ~
und Hauptg~schäftspartners des Fonds inden USA hätten, vielmehr im Fondsprospekt selbst

hinreichend deutlich g~macht werden müssen, 'zumal die Prosp~kté auch im Übrigen auf den
. ,-

Seiten 9 bzw. 12 und 16 b~. '19 ausführlich auf .Franchise Pictures eing'eht, und .so das
. ~'''' .,

,damals bestehende Problem" mit diesem Untern-ehmen durch- Verweis auf einen Zeitungsartikel
". ..: . . ,..

unangel!'essen v~rharmlost wird.
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3., Für den Kläger sprichtdie-Vermutung'aufklärungsri'chtig,enVerhaltens, sodass di~
_. • • -_ , • _.... • 1-

,Falschberatung durch die Beklagte auch kausal für die Zeichnung der Beteiligung war
'-. . - '.' - .

4. lm.', Hlnblick auf den Umtang des Schadensers'atzans,pruchs gilt, dass der Kläger gemäß'

, , , § 249 Abs. 1 BGB' so zu stellenist, als hätte der die streltqeqenståndllche Betéiligung nicht

g~ze~chnet.

, 4.1 Der Schaden, der dem Kläger zuersetzen ist, besteht zumelnemln der jeweilsverbliebenen

Dífferenz zur den Zeichnungssummen und dem von dem Beklagten gezahlten Agio. Damit

.kannder Klägerin Bezug aut die' Beteiligung an' dem ' .Acaderny 1". EUR 2.355",77' und
- . .. .

, hinsichtlich' ,.der Beteiligungan dem "Academy2" EUR 2:'54,6,18 ,ersetztverlangen.
. .
SteuervQrteile sind dem Kläger nicht anzurechnen, da die Schadensersatzleistungihrerseits

der Besteuerunqunterííeçt Es handelt sich vorliegend, nichtum Einkünfteaus,Vèrmietung
- -" ~

oder Verpachtung, sondern Um Einkünfte aus einem Gewerbebetriebgemäß f 15 EStG, so
. - '. . .

dass der Kläger die ihmzustehende Schadensersatzleistung ebenfalls zu versteuern hat

4.2 Soweit der Kläger darüber hinaus entgangen Gewinnersetzt verlangt, war die Klåge

abzuweisen. Entgangenen Anlagezinsen in Höhe vari 4 %seit dernTaq derZeichnung kanner

,nicht verlangen, da er einen entgangenen Gewinn gÈ:!mäß§ 252 S~tz 28GB nicht hinreichend
• t :. • \ ...:_

dargelegt hat, Der ~1I~emeineVortrag des Klägers, aus der Klageschrift, er hätte da 'er sine :',

sichere Anlage wünschte, die Gelder ansonstenfestverzinslich 'mit einer Rendite von 4 %

anqeleqt, ist zu pauschal. Zwarist von demGrundsatz auszugehen, dass dem Kaptialanleqer,

der durch schuldhaft unrichtigeAngaben zu einerAnlageentscheidung bewogen wird, auch der

, ' Schaden zu ersetzen ist, der sich typtscherweise dadurch ergibt, dass Eigenkapital ln solcher

HÖheerfahrungsgemäßnicht ungenutzt geblieben wäre (BGH vom 02.12.1991 -II ZR 141/90:

NJW 1992, 1223).
, , '

" ,Es sind jedoch ,keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass der Klägerbei genauerer Kenntnis des

gegen die Franchise PlcturesqeführtenProzesses das Geld in eine festverzinsliche Anlage ,

investierte' hätte. ' So gibt. es keinen Erfahrun,gssatz; dass (~eld dann entsprechend ,s'iche~

angelegt worden wäre (KG vom 14.04.2009 - 24 U32/08). Insbesondere kann nicht unterstellt
.. - ' . ~ -' '. '.. - . .

werden, dass ein Anleger, der sich an, einem SteuersparmadelI, beteiligt hat, bei Kenntnls der

Erfolglosigkeit seiner Anlage ausgerechnet einen Sparvertrag über' Festgeldabgeschlossen ,

, hätte (OlG Stu~tgart vo~30.11.29fO - 6 U 2/10, juris, Rn. 42). Gegen eine solchevermutunq

spricht vielmehr das Anlageverhalten des Klägers ,.und' .dle zum Zeitpunkt der

lnvestltíonsentscheldunq , zahlreich zur Verfugung stehenden Anlaqemögüchkeíten

vergleichbarer Art. Vielmehr liegtes 'nahe, dass erais,' Alternative ebenfalls eine,

untemehmerlsche 'Beteiligung mit Verlustzuweisunq gewählt .hätte, 'Solche Anlageformenslnd

aber typlecherwelee geràqè .nlcht mit einèr festen 'Verzinsung, sondern mit bloßen

" Gewinnchancen verbunden.
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'" .

Soweit derKläqer vorträgt, dass er, im 'Jahr 2002eineWohnhaus in Berlin ln eíner GbR
" ~ : .' • i . . , . 4. • •

gekauftund dafür ~inen ~redit Ober E,UR 250.000,-' aufgenomrn~n hat, bei dem der Zinssatz,

5,5 %'p.s'- betragen habe und er darauf hinweist; dass erdas in die Fonds investierte Geld für
._ :' . . .. "-,

.' .,

das Darlehen einsetzenhätte können und so Beiträge, in Höhe von ~,5 % p.a.gespart hätte,

führt dies zu keinemanderen Ergebnis. Der Vortrag des Kläg~rs istinsoweit nicht glaubhaft

und widerspricht sich selbst.

'Denn da die Zeichnung des Academy 2 .zeltllch nach dem Hauskauf erfoíqte, hat' sich' der
• " "_. o,, • • ... _ _ _..'

Kläger offensichtlich bewusst dagegen entschieden dasihm im Jahre. 2002 zur Verfügung

stehende Kapital statt' in den Hauskauf in die Beteiligung an dem Academy 2zu investieren .

. Dieser Umstand spricht auch dagegen, dass derKlägerdas. Geld, daser im Jahr 2001 in die

Beteiligung· des Academy1investiert hat, bei richtigerAufklärùng späterzur Finanzierung des

Hauskaufs verWendet hätte. Denn der Umstand, dass-der Kläger Im 'Jahr 2002 freies Kapital
, .

statt in" den Hauskauf ln dle streítqeqenständlíche Beteiligung: investierte:' hat, spricht dafür,
. '

dass er, das Geld una~hä¡'gig:von dem, Hauskauf ln eine der streítqeqenständlichen

Beteiligung ähnliche Anlageform 'investiert hätte,

5. Die Klage ist auch bezpglich der Feststellunqsanträqe zu 2 und ,6zulässig und beqründet:

Der Kläger hat ein hinreichendes Feststell.ungsinteresse bzgL der Verpñlchtunq derBeklagten
• 4 • ..' • , •

zur !ragung der steuerlichen und wirts,chaftlichen" Nachteile, da diese Folpen noch nicht

abschließend feststehen. Die. Klage íst lnsowelt auch .begründet, da auf' Grund § 249 BGB die

noch entstèhenden Nachtelle von der Beklagten im Rahmen: .des S~hade':lsersatzes zu tragen

sind.

. "

6. Die Anträge zu 4. lind 8. auf Feststellung des Annahmeverzuges sine gemäß §§ 256 Abs. 1,
~ .I .'

756, 765 ZPO zulässig und nach § 293 ff BGBbegründet. Der Kläger hat im Hinbl.ick auf die
, ,

Erleichterungen in der Zwangsvollstreckung nach §§765, 756 ZPO einberechtigtes Interesse

gemäß §256 Abs. l' ZPPO an der Feststellung des Annahrneverzuqes.

Die Anträge sindauch begründet, da' die. Beklagte durch .ihren Kíaqeabwelsunqsantraq die

Rückabwicklung und damit auch die Annahme' der ..Rechts aus den Fondsbeteiligungen

verweigert hat.

II. Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 288 Abs. 1, ·29'18GB.

lILOie prozessualen Nebenentscheidunqen beruhen auf § 92, 708 Nr, 11, .709, 711 ZPO.

Christ
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